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Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (69 der Beilagen): 
Europä~sches Übereinkommen über die 

Adoption von Kindern samt Vorbehalten . 

Erkläl"ltler Zweck des übw;,inkommens ist die 
Annahme Igemein!lamer Grundsätz'e für die 
Adoption 'V()(!l Kindern in den M:itgliedstaat'en 
des Europar,ates. Es soll aIso sozusag,en ein euro
päischer Mindeststandardder Erfordernisse für 
AdoptJio.nen V()(!l Kindem geschaffen werden. 
Zu diesem Zweck verpflichten sich die V:ertra.gs
staaten, di'e üher,eins,tJimmung ih1"er ~echns
ordnung m~t den <Bestimmungen des Tei1es II 
des übe1"einkommens sicherzrustellen (Artikel 1). 
Darüber hinaus V1erpfl~chten sich die V'ertrags
staaten, die Einführung der in Teil UI des 
übereinkommens enthaltenen Bestimmungen in 
Erwägung 2m z,iehen (Artikel 2). In bezug auf 
den T,eil III handelt les sich also um eine unrver
biindliche Absich,tserklärung, währ,end in bezug 
auf den Teil II durch die RatJifikatJion des über
einkommens ,die Verpflichtung übernommen 
wind, da;s in>teme Adoptions1"echt mit ,dien in 
diesem T.eil II festgdegten B.estimmungen des 
übereinkommens ,in Einkla,ng zu bningen, so
f'ern es nacht ohnehin schon damit in Einklang 
steht. 

Die österreichische Rechtslage auf dem Gebiet 
der Annahme V()(!l Kindem an Kindes Statt steht 
bis auf zwei Ausnahmen Ibereilits mit dem Inhalt 
.des übereinkommens ,in Einklang. 

Dr. Erika Seda 
Berichterstatter 

Nach Art. 25 des üher,einkommens kann zu 
zwei beliehig'en Bestimmungen des Teiles U 
ein Vorbehalt gemacht werden. österreich kann 
daher zu den beiden SteHen des übereinkom
mens, ~e nicht ganz mit der österr,e·ichisch,en 
Rechtslage übereinsuimmen (Art. 5 Ahs. 4 und 
Art. 10 Abs. 2), entsprech.ende Vorbehalte 
machen. 

ner' Justizaug,schuß hat die ,gegell15tändLiche 
Regierungsvorlage ·in seiner Sitzung am 16. Jän
ner 1980 in Verhandlung genommen und ein
stimmig beschlossen, dem Hohen Hause die Ge
nehmigung des Abschlusses dieses übereinkom
mens zu empfehlen. 

W'eiterlS war der Justizausschluß der Memung, 
daß tim vor1i,egenden Fall die Erlassung eines 
besonderen Bundesge~et2Jes im Sinne des Art. 50 
Ahs. 2 B-VG zur überführung des Vertrags
inhaltes in dtie .innerstaatliche Rechl!:sordnung 
entbehrlich ist. 

Als Ergebnis looiner Beratung stellt der Justiz
a,usschuß somit .den A n t rag, der Nationalr.at 
wolle beschließen: 

Der Abschluß des Europäisch,en übereinkom
mens über di,e Adoption V()(!l J(.indern samt 
Vorhehalten (69 der B'ei},;Jjgen) w,ir,d genehmigt. 

Wien, 198001 16 

Dr. Broesigke 
Obmann 
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